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§ 28 Sbg. EFRG § 28
 Sbg. EFRG - Salzburger Einforstungsrechtegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2025

(1) Der Wert der abzutretenden Grund/ächen ist festzustellen und dem Wert der abzulösenden Nutzungsrechte

gegenüber zu stellen. Die Di1erenz ist in Geld abzugelten. Die Geldabgeltung ist auch im Fall einer gemeinschaftlichen

Ablösung von den Eigentümern der bisher berechtigten Liegenschaften direkt an den Verpflichteten zu leisten.

(2) Bei der Bewertung der abzutretenden Grund/ächen sind insbesondere die Nutzungsmöglichkeiten für den

bisherigen Eigentümer, die Ertragsfähigkeit und andere von der Ertragsfähigkeit abweichende, wertbestimmende

Kriterien zu berücksichtigen. Auf die Bewertung der Nutzungsrechte ist § 33 anzuwenden.

(3) Die Zustimmung des Berechtigten zur Ablösung ist erforderlich, wenn die in Geld abzugeltende Di1erenz den

halben Wert der abzulösenden Nutzungsrechte übersteigt. Die Zustimmung des Verp/ichteten ist erforderlich, wenn

der Wert der abzutretenden Grundflächen das Zweifache des Wertes der abzulösenden Nutzungsrechte übersteigt.

(4) Ist auf dem dem Verp/ichteten verbleibenden Teil jener Grund/äche, aus der das Ablösungsgrundstück genommen

wird, keine ordentliche Bewirtschaftung mehr möglich, so kann der Verp/ichtete die Einlösung desselben verlangen.

Die Zustimmung des Berechtigten zur Einlösung ist erforderlich, wenn der Wert der einzulösenden Rest/äche ein

Viertel des Wertes der abzulösenden Nutzungsrechte übersteigt.

In Kraft seit 01.10.2007 bis 31.12.9999
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